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Informationen zu 
«myCOVIDvac»

Die Stiftung meineimpfungen wird von folgenden Partnern unterstützt: Bundesamt für Gesundheit (BAG), Eidgenössische 
Kommission für Impff ragen (EKIF), Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK), Vereinigung 
der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte der Schweiz (VKS), Schweizerischer Apothekerverband (pharmaSuisse), Verbindung der 
Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH), Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie (SGP)

AGB siehe unter: www.meineimpfungen.ch/conditions.do

Möchten Sie die Vorteile des 
E-Impfausweises nutzen?
Mit Ihrer Einwilligung werden 
Ihre Impfdaten bei der Stiftung 
meineimpfungen gespeichert. 
Sie erhalten umgehend Ihre 
persönlichen Zugriff sdaten für
Ihr Benutzerkonto auf 
www.meineimpfungen.ch.

Wenn Sie bereits einen 
E-Impfausweis haben, müssen 
Sie im Impfzentrum ebenfalls 
einwilligen, damit Ihre Covid-19-
Impfungen elektronisch abge-
speichert werden. 

Wenn Sie die elektronische 
Dokumentation Ihrer Covid-
19-Impfung nicht wünschen, 
erhalten Sie lediglich einen 
schriftlichen Impfnachweis. Ein 
Eintrag im E-Impfausweis ist 
auch später noch möglich, könnte 
jedoch mit Servicekosten für 
die Validierung verbunden sein.

Wie die Impfung gegen Covid-19 ist auch deren elektronische Dokumentation 
freiwillig. Wir empfehlen sie jedoch aus folgenden Gründen: 

•  Wichtige Informationen zu Ihren Covid-19-Impfungen (Name des erhaltenen Impf-
stoff s, Daten der Impfungen usw.) werden sicher und in der Schweiz gespeichert. 
Sie alleine bestimmen, wer auf Ihre geschützten Daten zugreifen darf.

•  Der E-Impfausweis kann nicht verloren gehen.
•  Der E-Impfausweis ist ein offizielles Dokument. 
•  Der E-Impfausweis für Covid-19 wird mit dem Logo des BAG ausgedruckt.
•  Der E-Impfausweis kann jederzeit und an jedem Ort der Welt online

aufgerufen und beliebig oft ausgedruckt werden.
•  Sie werden zum Zeitpunkt der zweiten Impfdosis automatisch benachrichtigt – 

und auch, falls eine spätere Auff rischung notwendig wird.
•  Sie können die Informationen, falls erwünscht, mit Ihren Ärzten/-innen

und Apothekern/-innen teilen. 
•  Sollte zu einem späteren Zeitpunkt eine internationale Covid-19-Impfbeschei-

nigung benötigt werden (z. B. für Reisen in bestimmte Länder oder mit bestimmten 
Fluggesellschaften), könnten die gespeicherten Daten als Grundlage für 
eine internationale Impfbescheinigung («smart yellow card» der WHO) dienen.

www.myCOVIDvac.ch ist ein Modul des 
Schweizerischen elektronischen Impfausweises 
(E-Impfausweis), um Ihre Covid-19-Impfungen 
elektronisch auf www.meineimpfungen.ch 
zu dokumentieren. Eine vorgängige Registrie-
rung ist nicht erforderlich. Diese wird für 
Sie im Impfzentrum vorgenommen, wenn Sie 
Ihre Einwilligung geben.


